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Der Europäische Datenschutzausschuss

hat unter Berücksichtigung von Artikel 70 Abs. 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG

DIE FOLGENDEN LEITLINIEN ANGENOMMEN:

1 EINLEITUNG

Die am 25. Mai 2018 in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679)
(„DSGVO“) bietet einen modernisierten, auf der Rechenschaftspflicht und den Grundrechten
basierenden Rahmen für die Einhaltung des Datenschutzes in Europa. Einen wichtigen Bestandteil
dieses neuen Rechtsrahmens bilden eine Reihe von Maßnahmen zur Erleichterung der Einhaltung der
Bestimmungen der DSGVO. Dazu zählen unter bestimmten Umständen verbindliche Anforderungen
und Auflagen (wie die Ernennung von Datenschutzbeauftragten und die Durchführung von
Datenschutzfolgenabschätzungen) und freiwillige Maßnahmen wie Verhaltensregeln und
Zertifizierungsverfahren.

Im Rahmen der Einführung von Zertifizierungsverfahren sowie Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen
verlangt Artikel 43 Abs. 1 der DSGVO von den Mitgliedsstaaten, dass Zertifizierungsstellen, die eine
Zertifizierung gemäß Artikel 42 Abs. 1 erteilen, entweder von der zuständigen Aufsichtsbehörde oder
der nationalen Akkreditierungsstelle oder von beiden akkreditiert werden. Wird die Akkreditierung im
Einklang mit der ISO/IEC 17065:2012 von der nationalen Akkreditierungsstelle durchgeführt, sind auch
die von der zuständigen Aufsichtsbehörde festgelegten zusätzlichen Anforderungen anzuwenden.

Aussagekräftige Zertifizierungsverfahren können die Einhaltung der DSGVO fördern und die
Transparenz für die betroffenen Personen –in Business-to-Business-Beziehungen (B2B) etwa zwischen
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter – erhöhen. Der
Verantwortliche und der Verarbeiter können von einer unabhängigen Bescheinigung Dritter
profitieren, mit der die Erfüllung der rechtlichen Anforderungen für ihre Verarbeitungsvorgänge
nachgewiesen wird.1

In diesem Zusammenhang hat der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) entschieden, Leitlinien
in Bezug auf die Akkreditierung zur Verfügung zu stellen. Der besondere Wert und Zweck der
Akkreditierung liegt darin, dass sie eine bestätigende Aussage über die Kompetenz der
Zertifizierungsstellen trifft, die es ermöglicht, Vertrauen in das Zertifizierungsverfahren zu schaffen.

Ziel dieser Leitlinien ist es, die Auslegung und die Umsetzung der Bestimmungen von Artikel 43 der
DSGVO anzuleiten. Sie zielen auf eine kohärente und harmonisierte Auslegung bei der Akkreditierung

1 In Erwägungsgrund 100 der DSGVO heißt es, dass die Einführung von Zertifizierungsverfahren die Transparenz
erhöhen, die Einhaltung der DSGVO verbessern und den betroffenen Personen einen raschen Überblick über das
Datenschutzniveau einschlägiger Produkte und Dienstleistungen ermöglichen kann.
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von Zertifizierungsstellen in Mitgliedstaaten, durch Aufsichtsbehörden und durch die nationalen
Akkreditierungsstellen ab, die Zertifizierungen gemäß der DSGVO erteilen.

2 GEGENSTAND DER LEITLINIEN

Diese Leitlinien

 erläutern den Zweck der Akkreditierung im Zusammenhang mit der DSGVO,
 beschreiben die Möglichkeiten einer Akkreditierung von Zertifizierungsstellen gemäß

Artikel 43 Abs. 1 und legen die wichtigsten dabei zu berücksichtigenden Aspekte dar,
 bilden den Rahmen zur Festlegung zusätzlicher Akkreditierungsanforderungen für den Fall,

dass die Akkreditierung von der nationalen Akkreditierungsstelle abgewickelt wird, und
 bilden den Rahmen zur Festlegung der Akkreditierungsanforderungen, wenn die

Akkreditierung von der Aufsichtsbehörde durchgeführt wird.

Die Leitlinien sind nicht als Handbuch für das Akkreditierungsverfahren von Zertifizierungsstellen im
Einklang mit der DSGVO zu verstehen. Es wird darin kein neuer technischer Standard für die
Akkreditierung von Zertifizierungsstellen für die Zwecke der DSGVO entwickelt.

Die Leitlinien richten sich an:

 Mitgliedstaaten, die dafür Sorge tragen müssen, dass die Zertifizierungsstellen von der
Aufsichtsbehörde und/oder der nationalen Akkreditierungsstelle akkreditiert werden;

 nationale Akkreditierungsstellen, die die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen gemäß
Artikel 43 Abs. 1 Buchstabe b durchführen;

 die zuständige Aufsichtsbehörde, die die „zusätzlichen Anforderungen“ an die in der
ISO/IEC 17065:20122 benannten Stellen konkretisiert, wenn die Akkreditierung von der
nationalen Akkreditierungsstelle gemäß Artikel 43 Abs. 1 Buchstabe b durchgeführt wird;

 den Europäischen Datenschutzausschuss bei Stellungnahmen zu den
Akkreditierungsanforderungen der zuständigen Aufsichtsbehörden und deren
Genehmigung gemäß Artikel 43 Abs. 3, Artikel 70 Abs. 1 Buchstabe p und Artikel 64 Abs. 1
Buchstabe c;

 die zuständige Aufsichtsbehörde, die die Akkreditierungsanforderungen festlegt, wenn
die Akkreditierung gemäß Artikel 43 Abs. 1 Buchstabe a von der Aufsichtsbehörde
durchgeführt wird;

 andere Interessengruppen, wie etwa potenzielle Zertifizierungsstellen oder Inhaber von
Zertifizierungsprogramme, die Zertifizierungskriterien und -verfahren bereitstellen3.

2 Internationale Organisation für Normung: Konformitätsbewertung – Anforderungen an Stellen, die Produkte,
Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren.
3 Der Eigentümer des Zertifizierungsprogramms ist eine identifizierbare Organisation, die Zertifizierungskriterien
und Anforderungen festgelegt hat, anhand derer die Konformität bewertet werden soll. Die Akkreditierung
erfolgt durch die Organisation, die Bewertungen (Artikel 43 Abs. 4) anhand der Anforderungen des
Zertifizierungsprogramms durchführt und die Zertifizierungen erteilt (d. h. durch die Zertifizierungsstelle bzw.
Konformitätsbewertungsstelle). Die Organisation, die die Bewertungen durchführt, kann dieselbe Organisation
sein, die der Entwickler und Eigentümer des Zertifizierungsprogramms ist. Es kann jedoch auch der Fall sein, dass
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Begriffsbestimmungen

Die folgenden Definitionen zielen darauf ab, ein gemeinsames Verständnis der grundlegenden
Elemente des Akkreditierungsprozesses zu fördern.. Sie sind als Orientierungspunkte zu verstehen und
erheben keinerlei Anspruch darauf unanfechtbar zu sein. Diese Definitionen basieren auf bestehenden
gesetzlichen Rahmenbedingungen und Normen, insbesondere auf den einschlägigen Bestimmungen
der DSGVO und der ISO/IEC 17065:2012.

Für die Zwecke dieser Leitlinien gelten folgende Begriffsbestimmungen:

„Akkreditierung“ von Zertifizierungsstellen: siehe Abschnitt 3 zur Auslegung der Akkreditierung im
Sinne von Artikel 43 der DSGVO;

„Zusätzliche Anforderungen“ sind die von der zuständigen Aufsichtsbehörde festgelegten
Anforderungen zur Durchführung einer Akkreditierung4;

„Zertifizierung“ ist die Bewertung und unabhängige Bestätigung durch einen Dritten5, dass die
Erfüllung der Zertifizierungskriterien nachgewiesen werden konnte;

„Zertifizierungsstelle“ ist eine Konformitätsbewertungsstelle6 von dritter Seite7, die
Zertifizierungsverfahren anwendet8;

„Zertifizierungsprogramm“ ist ein Zertifizierungsprogramm für bestimmte Produkte, Prozesse und
Dienstleistungen, für die dieselben spezifischen Anforderungen, spezifischen Regeln und Verfahren
gelten;9

„Kriterien“ oder Zertifizierungskriterien sind die Kriterien, anhand derer eine Zertifizierung
(Konformitätsbewertung) durchgeführt wird;10

„Nationale Akkreditierungsstelle“ ist die einzige Stelle in einem Mitgliedstaat, die gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates benannt wurde und im
Auftrag dieses Staates Akkreditierungen durchführt11.

eine Organisation der Eigentümer des Zertifizierungsprogramms ist und eine/mehrere andere die Bewertungen
durchführen.
4 Artikel 43 Abs. 1, 3 und 6.
5 Zu beachten ist, dass gemäß der EN ISO/IEC 17000:2004 die Bestätigung durch eine dritte Seite („Zertifizierung“)
„auf alle Gegenstände der Konformitätsbewertung“ (5.5) anwendbar ist, „mit Ausnahme der
Konformitätsbewertungsstellen selbst, für die die Akkreditierung gilt“ (5.6).
6 Konformitätsbewertungsaktivitäten durch eine dritte Stelle werden von einer Organisation durchgeführt, die
von der Person oder Organisation, die den Gegenstand anbietet, und von Interessen als Anwender dieses
Gegenstands unabhängig ist, vgl. EN ISO/IEC 17000:2004, 2.4.
7 Siehe EN ISO/IEC 17000:2004, 2.5: „Stelle, die Konformitätsbewertungsdienste durchführt“; ISO 17011: „Stelle,
die Konformitätsbewertungsdienste durchführt und die der Gegenstand der Akkreditierung sein kann“; EN
ISO/IEC 17065:2012, 3.12.
8 Artikel 42 Abs.1 und 42 Abs.5 der DSGVO.
9 Siehe 3.9 in Verbindung mit Anhang B der ISO 17065.
10 Siehe Artikel 42 Abs. 5.
11 Siehe Artikel 2 Abs.11 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008.
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3 AUSLEGUNG DER „AKKREDITIERUNG“ ZUR ANWENDUNG VON
ARTIKEL 43 DER DSGVO

Der Begriff der „Akkreditierung“ wird in der DSGVO nicht definiert. In Artikel 2 Abs. 10 der Verordnung
(EG) Nr. 765/2008, der die allgemeinen Anforderungen für die Akkreditierung festlegt, ist die
Akkreditierung definiert als

„Bestätigung durch eine nationale Akkreditierungsstelle, dass eine Konformitätsbewertungsstelle die
in harmonisierten Normen festgelegten Anforderungen und, gegebenenfalls, zusätzliche
Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Akkreditierungssystemen, erfüllt, um
eine spezielle Konformitätsbewertungstätigkeit durchzuführen.“

Gemäß EN ISO/IEC 17011:2017:

„Akkreditierung bezieht sich auf eine Bestätigung durch eine dritte Seite, die formal darlegt, dass eine
Konformitätsbewertungsstelle die Kompetenz besitzt, bestimmte Konformitätsbewertungsaufgaben
durchzuführen.“

Artikel 43 Abs. 1 besagt:

„Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 57
und 58 erteilen oder verlängern Zertifizierungsstellen, die über das geeignete Fachwissen hinsichtlich
des Datenschutzes verfügen, nach Unterrichtung der Aufsichtsbehörde – damit diese
erforderlichenfalls von ihren Befugnissen gemäß Artikel 58 Abs. 2 Buchstabe h Gebrauch machen kann
– die Zertifizierung. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Zertifizierungsstellen von einer oder
beiden der folgenden Stellen akkreditiert werden:

(a) der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde;
(b) der nationalen Akkreditierungsstelle, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des

Europäischen Parlaments und des Rates im Einklang mit der ISO/IEC 17065:2012 und mit
den zusätzlichen von der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde
festgelegten Anforderungen benannt wurde.”

In Bezug auf die DSGVO orientieren sich die Akkreditierungsanforderungen an:

 der ISO/IEC 17065:2012 und den „zusätzlichen Anforderungen“, die von der gemäß Artikel 43
Abs. 1 Buchstabe b zuständigen Aufsichtsbehörde festgelegt werden, wenn die Akkreditierung
von der nationalen Akkreditierungsstelle durchgeführt wird bzw. von der Aufsichtsbehörde,
wenn diese die Akkreditierung selbst vornimmt.

In beiden Fällen müssen die konsolidierten Anforderungen die in Artikel 43 Abs. 2 genannten
Anforderungen erfüllen.

Der Europäische Datenschutzausschuss erkennt an, dass der Zweck der Akkreditierung darin besteht,
eine verbindliche Aussage über die Kompetenz einer Stelle für die Durchführung von Zertifizierungen
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zu geben (Konformitätsbewertungstätigkeiten)12. Unter Akkreditierung im Sinne der DSGVO ist
Folgendes zu verstehen:

Eine Bescheinigung13 einer nationalen Akkreditierungsstelle und/oder einer Aufsichtsbehörde, dass
eine Zertifizierungsstelle14 zur Durchführung von Zertifizierungen nach den Artikeln 42 und 43 der
DSGVO qualifiziert ist, wobei die ISO/IEC 17065:2012 und die von der Aufsichtsbehörde und/oder dem
Ausschuss festgelegten zusätzlichen Anforderungen zu berücksichtigen sind.

4 AKKREDITIERUNG GEMÄß ARTIKEL 43 ABS. 1 DER DSGVO

Artikel 43 Abs. 1 berücksichtigt, dass es für die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen mehrere
Möglichkeiten gibt. Die DSGVO schreibt vor, dass das Verfahren für die Akkreditierung von
Zertifizierungsstellen von den Aufsichtsbehörden und den Mitgliedstaaten festgelegt werden muss. In
diesem Abschnitt werden die Akkreditierungswege gemäß Artikel 43 beschrieben.

4.1 Rolle der Mitgliedstaaten
Nach Artikel 43 Abs. 1 müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Zertifizierungsstellen
akkreditiert sind. Die Mitgliedstaaten können jedoch selbst festlegen, wer für die zur Akkreditierung
führende Beurteilung verantwortlich sein soll. Auf der Grundlage von Artikel 43 Abs. 1 gibt es drei
Möglichkeiten für die Durchführung der Akkreditierung:

(1) ausschließlich durch die Aufsichtsbehörde auf der Basis ihrer eigenen Anforderungen,
(2) ausschließlich durch die nationale Akkreditierungsstelle, die gemäß der Verordnung (EG)

Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates im Einklang mit der ISO/IEC
17065:2012 benannt wurde auf der Grundlage der zusätzlichen, von der zuständigen
Aufsichtsbehörde festgelegten Anforderungen

(3) sowohl von der Aufsichtsbehörde als auch von der nationalen Akkreditierungsstelle (und unter
Erfüllung aller oben unter 2 genannten Anforderungen).

Es obliegt den einzelnen Mitgliedstaaten zu entscheiden, ob die nationale Akkreditierungsstelle oder
die Aufsichtsbehörde oder beide zusammen die Akkreditierungsaktivitäten durchführen werden. In
jedem Fall sollte der Mitgliedstaat jedoch angemessene Ressourcen bereitstellen15.

4.2 Zusammenwirken mit der Verordnung (EG) Nr. 765/2008
Der Europäische Datenschutzausschuss weist darauf hin, dass Artikel 2 Abs. 11 der Verordnung (EG)
Nr. 765/2008 eine nationale Akkreditierungsstelle als „einzige Stelle in einem Mitgliedstaat definiert,
die im Auftrag des Staates Akkreditierungen durchführt“.

Artikel 2 Abs. 11 könnte als unvereinbar mit Artikel 43 Abs. 1 der DSGVO betrachtet werden, der die
Möglichkeit einräumt, dass die Akkreditierung durch eine andere Stelle als die nationale
Akkreditierungsstelle des Mitgliedstaats vorgenommen wird. Der Europäische Datenschutzausschuss

12 Vgl. Erwägungsgrund 15 765/2008/EG.
13 Vgl. Artikel 2 Abs. 10 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli
2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der
Vermarktung von Produkten.
14 Vgl. mit der Bestimmung des Begriffs „Akkreditierung“ gemäß der ISO 17011.
15 Siehe Artikel 4 Abs. 9 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008.
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gibt zu bedenken, dass hinter der EU-Rechtsvorschrift die Absicht steht, von dem allgemeinen
Grundsatz abzuweichen, der vorsieht, dass die Akkreditierung ausschließlich von der nationalen
Akkreditierungsbehörde durchgeführt wird, und dass daher den Aufsichtsbehörden die gleiche
Befugnis hinsichtlich der Akkreditierung von Zertifizierungsstellen eingeräumt wird. Somit ist Artikel 43
Abs. 1 lex specialis gegenüber Artikel 2 Abs. 11 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008.

4.3 Die Rolle der nationalen Akkreditierungsstelle
Artikel 43 Abs. 1 Buchstabe b sieht vor, dass die nationale Akkreditierungsstelle die
Zertifizierungsstellen gemäß ISO/IEC 17065:2012 und den von der zuständigen Aufsichtsbehörde
festgelegten zusätzlichen Anforderungen akkreditiert.

Aus Gründen der Klarheit hält der Europäische Datenschutzausschuss fest, dass die spezifische
Bezugnahme auf „Abs. 1 Buchstabe b“ in Artikel 43 Abs. 3 impliziert, dass „diese Anforderungen“ auf
die „zusätzlichen Anforderungen“ hinweisen, die von der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß
Artikel 43 Abs. 1 Buchstabe b festgelegt wurden, sowie auf die Anforderungen gemäß Artikel 43 Abs. 2.

Die nationalen Akkreditierungsstellen müssen die von den Aufsichtsbehörden festgelegten
zusätzlichen Anforderungen im Zuge des Akkreditierungsprozesses anwenden.

Eine Zertifizierungsstelle mit bereits bestehender Akkreditierung auf der Grundlage der ISO/IEC
17065:2012 für Zertifizierungsprogramme, die nicht mit der DSGVO in Verbindung stehen, die den
Geltungsbereich ihrer Akkreditierung auf die gemäß der DSGVO ausgestellten Zertifizierungen
ausdehnen möchte, muss die von der Aufsichtsbehörde festgelegten zusätzlichen Anforderungen
erfüllen, wenn die Akkreditierung von der nationalen Akkreditierungsstelle durchgeführt wird. Wird
die Akkreditierung für die Zertifizierung im Rahmen der DSGVO nur von der zuständigen
Aufsichtsbehörde angeboten, muss die zu akkreditierende Zertifizierungsstelle die von der jeweiligen
Aufsichtsbehörde festgelegten Anforderungen erfüllen.

4.4 Die Rolle der Aufsichtsbehörde
Der Europäische Datenschutzausschuss merkt an, dass nach Artikel 57 Abs. 1 Buchstabe q die
Aufsichtsbehörde die Akkreditierung einer Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 43 als „Aufgabe der
Aufsichtsbehörde“ gemäß Artikel 57 durchzuführen hat, und Artikel 58 Abs. 3 Buchstabe e vorsieht,
dass die Aufsichtsbehörde die Genehmigungs- und beratende Befugnisse hat, Zertifizierungsstellen
gemäß Artikel 43 zu akkreditieren. Der Wortlaut von Artikel 43 Abs. 1 bietet eine gewisse Flexibilität,
und die Akkreditierungsbefugnis der Aufsichtsbehörde sollte nur dort als Aufgabe verstanden werden,
wenn sie erforderlich ist. Zur Klärung dieses Punktes kann das nationale Recht der Mitgliedstaaten
herangezogen werden. Bei der Akkreditierung durch eine nationale Akkreditierungsstelle muss die
Zertifizierungsstelle jedoch gemäß Artikel 43 Abs. 2 Buchstabe a ihre Unabhängigkeit und ihr
Fachwissen zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde in Bezug auf den Gegenstand des von
ihr angebotenen Zertifizierungsverfahrens nachweisen.16

Wenn ein Mitgliedstaat vorsieht, dass die Zertifizierungsstellen von der Aufsichtsbehörde akkreditiert
werden sollen, sollte die Aufsichtsbehörde Akkreditierungsanforderungen festlegen, die u.a. die in
Artikel 43 Abs. 2 genannten Anforderungen enthalten. Verglichen mit den Verpflichtungen, die den

16 Die Unabhängigkeit und das Fachwissen sollten in den von der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 43 Abs. 1
Buchstabe b festgelegten zusätzlichen Anforderungen bestimmt werden. Siehe auch Anhang 1 der Leitlinien.
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nationalen Akkreditierungsstellen im Zusammenhang mit der Akkreditierung von Zertifizierungsstellen
zufallen, enthält Artikel 43 weniger Anweisungen über die Akkreditierungsanforderungen, wenn die
Akkreditierung von der Aufsichtsbehörde selbst durchgeführt wird. Um einen harmonisierten Ansatz
für Akkreditierungen zu erreichen, sollten sich die von der Aufsichtsbehörde verwendeten
Akkreditierungskriterien an der ISO/IEC 17065 orientieren und durch die von der Aufsichtsbehörde
gemäß Artikel 43 Abs. 1 Buchstabe b festgelegten zusätzlichen Anforderungen ergänzt werden. Der
Europäische Datenschutzausschuss weist darauf hin, dass Artikel 43 Abs. 2 Buchstaben a bis e
Anforderungen der ISO 17065 wiedergeben und festlegen, um zu einer Vereinheitlichung beizutragen.

Wenn ein Mitgliedstaat vorsieht, dass die Zertifizierungsstellen von den nationalen
Akkreditierungsstellen zu akkreditieren sind, sollte die Aufsichtsbehörde zusätzliche Anforderungen
festlegen, die die bestehenden Akkreditierungsbestimmungen gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 765/2008 ergänzen (wobei sich Artikel 3 bis 14 auf die Organisation und Durchführung der
Akkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen beziehen), sowie die Regeln, in denen die
Methoden und Verfahren der Zertifizierungsstellen beschrieben werden. Vor diesem Hintergrund
enthält die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 weitere Leitlinien: Artikel 2 Abs. 10 definiert die
Akkreditierung und verweist auf „harmonisierte Normen“ und „zusätzliche Anforderungen,
einschließlich solcher in relevanten sektoralen Akkreditierungssystemen“. Daraus folgt, dass die von
der Aufsichtsbehörde festgelegten zusätzlichen Anforderungen spezifische Anforderungen enthalten
und darauf ausgerichtet sein sollten, unter anderem die Bewertung der Unabhängigkeit und des
Niveaus an datenschutzrechtlichem Fachwissen der Zertifizierungsstellen zu erleichtern, z. B. ihre
Fähigkeit, die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verantwortliche und Auftragsverarbeiter
gemäß Artikel 42 Abs. 1 zu bewerten und zu zertifizieren. Dazu gehören auch die für sektorale
Akkreditierungssysteme erforderliche Kompetenz sowie Kompetenzen in Bezug auf den Schutz der
Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf den Schutz
personenbezogener Daten.17 Der Anhang zu diesen Leitlinien bietet den zuständigen
Aufsichtsbehörden bei der Festlegung der „zusätzlichen Anforderungen“ gemäß Artikel 43 Abs. 1
Buchstabe b und Artikel 43 Abs. 3 weitere Hilfestellungen.

Artikel 43 Abs. 6 bestimmt: „Die Anforderungen nach Abs. 3 des vorliegenden Artikels und die Kriterien
nach Artikel 42 Abs. 5 werden von der Aufsichtsbehörde in leicht zugänglicher Form veröffentlicht.“
Zur Gewährleistung der Transparenz werden daher alle von einer Aufsichtsbehörde genehmigten
Kriterien und Anforderungen veröffentlicht. In Bezug auf Qualität und Vertrauen in die
Zertifizierungsstellen wäre es wünschenswert, wenn alle Voraussetzungen für die Akkreditierung für
die Öffentlichkeit leicht zugänglich wären.

4.5 Als Zertifizierungsstelle agierende Aufsichtsbehörde
Nach Artikel 42 Abs. 5 kann eine Aufsichtsbehörde eine Zertifizierung erteilen. Die DSGVO schreibt
jedoch nicht vor, dass sie dafür akkreditiert sein muss, um die Anforderungen der Verordnung (EG)
Nr. 765/2008 zu erfüllen. Der Europäische Datenschutzausschuss weist darauf hin, dass Artikel 43
Abs. 1 Buchstabe a und insbesondere Artikel 58 Abs. 2 Buchstabe h sowie Artikel 3 Buchstabe a und e
bis f die Aufsichtsbehörden ermächtigen, sowohl die Akkreditierung als auch die Zertifizierung

17 Artikel 1 Abs. 2 der DSGVO.
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durchzuführen, Empfehlungen abzugeben und gegebenenfalls Zertifizierungen zu widerrufen oder
Zertifizierungsstellen anzuweisen, keine Zertifizierungen auszustellen.

Es kann Fälle geben, bei denen eine Trennung der Akkreditierungs- und Zertifizierungsrollen
und -pflichten angemessen oder erforderlich ist, beispielsweise wenn eine Aufsichtsbehörde und
andere Zertifizierungsstellen in einem Mitgliedstaat nebeneinander bestehen und beide dasselbe
Spektrum an Zertifizierungen erteilen. Die Aufsichtsbehörden sollten daher ausreichende
organisatorische Maßnahmen zur Trennung der Aufgaben im Rahmen der DSGVO ergreifen, um die
Zertifizierungsverfahren zu verankern und zu erleichtern. Gleichzeitig haben sie Vorkehrungen zur
Vermeidung von Interessenkonflikten ergreifen, die sich aus diesen Aufgaben ergeben können.
Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten und die Aufsichtsbehörden den Gedanken der
Harmonisierung auf europäischer Ebene berücksichtigen, wenn sie nationale Rechtsvorschriften und
Verfahren für die Akkreditierung und Zertifizierung im Einklang mit der DSGVO erstellen.

4.6 Akkreditierungsanforderungen
Der Anhang zu diesen Leitlinien enthält Anleitungen zur Bestimmung zusätzlicher
Akkreditierungsanforderungen. Neben der Erläuterung der einschlägigen Bestimmungen der DSGVO
werden Anforderungen vorgeschlagen, die von den Aufsichtsbehörden und nationalen
Akkreditierungsstellen in Betracht gezogen werden sollten, damit die Einhaltung der DSGVO
sichergestellt wird.

Wie oben ausgeführt, ist die ISO/IEC 17065:2012 die relevante Akkreditierungsnorm, wenn
Zertifizierungsstellen von der nationalen Akkreditierungsstelle gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 765/2008 akkreditiert werden und sie wird durch die zusätzlichen, von der Aufsichtsbehörde
festgelegten Anforderungen ergänzt. Artikel 43 Abs. 2 spiegelt die allgemeinen Bestimmungen der
ISO/IEC 17065:2012 vor dem Hintergrund des Schutzes der Grundrechte durch die DSGVO wider.
Innerhalb des Anhangs dienen Artikel 43 Abs. 2 und die ISO/IEC 17065:2012 als Grundlage zur
Bestimmung der Anforderungen sowie weiterer Kriterien, die sich hinsichtlich der Verarbeitung
personenbezogener Daten gemäß der DSGVO auf die Bewertung des datenschutzrechtlichen
Fachwissens der Zertifizierungsstellen und ihre Fähigkeit zur Wahrung der Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen beziehen. Der Europäische Datenschutzausschuss hält fest, dass es ihm ein
besonderes Anliegen ist, zu gewährleisten, dass die Zertifizierungsstellen über ein angemessenes Maß
an Datenschutzfachwissen gemäß Artikel 43 Abs. 1 verfügen.

Die von der Aufsichtsbehörde festgelegten zusätzlichen Akkreditierungsanforderungen gelten für alle
Zertifizierungsstellen, die eine Akkreditierung beantragen. Die Akkreditierungsstelle wird bewerten,
ob diese Zertifizierungsstelle über die Kompetenzen zur Durchführung der Zertifizierungstätigkeit im
Einklang mit den zusätzlichen Anforderungen und dem Gegenstand der Zertifizierung verfügt. Es sollte
auf die bestimmten Sektoren oder Zertifizierungsbereiche, für die die Zertifizierungsstelle akkreditiert
wurde, Bezug genommen werden.

Der Europäische Datenschutzausschuss weist außerdem darauf hin, dass das besondere Fachwissen
auf dem Gebiet des Datenschutzes auch über die Anforderungen der ISO/IEC 17065:2012 hinaus
erforderlich ist, wenn andere externe Stellen - wie Labore oder Prüfer*inen - Zertifizierungstätigkeiten
im Auftrag einer akkreditierten Zertifizierungsstelle für Teile oder Komponenten durchführen. In
diesen Fällen ist eine Akkreditierung der externen Stellen unter der DSGVO selbst nicht möglich. Um
die Eignung dieser Stellen für ihre Tätigkeit im Auftrag der akkreditierten Zertifizierungsstellen zu
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gewährleisten, muss die akkreditierte Zertifizierungsstelle jedoch sicherstellen, dass auch das für die
akkreditierte Stelle erforderliche datenschutzrechtliche Fachwissen vorhanden ist und durch die
externe Stelle in Bezug auf die betreffende Tätigkeit nachgewiesen wird.

Der im Anhang zu diesen Leitlinien enthaltene Rahmen für die Bestimmung der zusätzlichen
Akkreditierungsanforderungen stellt kein Handbuch für das von der nationalen Akkreditierungsstelle
oder der Aufsichtsbehörde durchzuführende Akkreditierungsverfahren dar. Er bietet den
Aufsichtsbehörden Leitlinien zur Struktur und Methodik und damit ein Instrument, um die zusätzlichen
Anforderungen für die Akkreditierung zu ermitteln.

Für den Europäischen Datenschutzausschuss
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